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RS OGH 1972/6/7 1Ob103/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1972

Norm

WEG 1948 §1

WEG 1975 §13 Abs2

Rechtssatz

Haben die Miteigentümer eines Hauses einander in einem Wohnungseigentumsvertrag gegenseitig das Recht auf

ausschließliche Nutzung und alleinige Verfügung über bestimmte Wohnungen eingeräumt, so kann darunter nach den

Kriterien des § 914 ABGB nicht auch das Recht zu einer Umwidmung dieser Wohnungen in Hotelzimmer (hier durch

Vermietung von Ledigenwohnungen zum Betrieb eines Hotel garni) verstanden werden.
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